
In der Gemeinderatssitzung
am 28. Jänner 2008 wurden
folgende Tagesordnungspunk-
te behandelt:

1. Teilungsplan des DI
Jobst G .Z.: 11433a/07: Grst.
Nrn. 180/28,180/29,180/30,
180/31:

a) Änderung der W id-
mung von AW in  BW mit V er-
ordnung

b) Erlassung von Bebau-
ungsrichtlinien mit V erord-
nung

Zu diesem Punkt berichte-
te der Vorsitzende, dass im
Hinblick auf die Nachfrage
nach Gemeindebauplätzen im
Bereich der Steinbruchstraße
eine Erweiterung um vier Bau-
parzellen erfolgen soll, wo-
durch insgesamt acht Grund-
stücke zur Verfügung gestellt
werden können. Anhand des
Lageplanes erklärte der Vorsit-
zende in welchem Umfang die
notwendige Infrastruktur be-
reits vorhanden ist bzw. wo die
erforderlichen Ver- und Entsor-
gungsleitungen installiert wer-
den müssen. Zur Realisierung
ist jedoch die Zustimmung zum
Teilungsplan sowie die Umwid-
mung der Grundstücke Nr.
180/28, 180/29, 180/30 und
180/31 von Aufschließungs-
wohngebiet in Baulandwohn-
gebiet notwendig und sind
auch die entsprechenden Be-
bauungsrichtlinien zu erlas-
sen. Nach eingehender Dis-
kussion, vor allem hinsichtlich
der in den örtlichen Bebau-
ungsrichtlinien enthaltenen
Ausführung der Dachform
(Giebeldach, Satteldach oder
Walmdach) - hierzu wurde sei-
tens der SPÖ-Fraktion eine
andere Auffassung vertreten -
wurden folgende Gemeinde-
ratsbeschlüsse gefasst:

1. Der Gemeinderat be-
schloss einstimmig, die Grund-
stücke Nr. 180/28, 180/29,
180/30 und 180/31 der KG
Loretto mit Verordnung von
Aufschließungswohngebiet in
Baulandwohngebiet umzuwid-
men.
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2. Der Gemeinderat be-
schloss mit sechs Stimmen
(ÖVP) und vier Gegenstimmen
(SPÖ und Bürgerforum) für die
Grundstücke Nr. 180/28, 180/
29, 180/30 und 180/31 KG
Loretto Bebauungsrichtlinien
in der vorliegenden Fassung
mit Verordnung, welche einen
wesentlichen Bestandteil die-
ses Beschlusses bildet, zu er-
lassen.

3. der Gemeinderat be-
schloss gleichzeitig als Verwal-
tungsausschuss der Urbarial-
gemeinde Loretto einstimmig,
der Durchführung des Tei-
lungsplanes des DI Jobst die
Zustimmung zu erteilen.

2. Teilungsplan des DI
Jobst G .Z.: 11433a/07, Trenn-
stück (1) aus Grst.-Nr . 180/9
- Widmung in das öffentliche
Gut der Marktgemeinde
Loretto mit V erordnung

Der Vorsitzende berichtete,
dass es zum weiteren Ausbau
der neuen Siedlungsstraße
erforderlich ist, das Trennstück
(1) aus dem Grundstück Nr.
180/9 im Ausmaß von 360 m²
in das öffentliche Gut der
Marktgemeinde zu widmen.
Die notwendige Abtretung wur-
de im Teilungsplan des DI
Jobst bereits berücksichtigt.
Nach kurzer Erläuterung des
vorliegenden Planes und der
Verordnung beschloss der
Gemeinderat einstimmig, die
im Teilungsplan des DI Jobst
mit (1) bezeichnete Fläche im
Ausmaß von 360 m², KG.
Loretto, dem Gemeingebrauch
zu widmen und die erforderli-
che Verordnung in der vorlie-
genden Fassung, welche ei-
nen wesentlichen Bestandteil
dieses Beschlusses bildet, zu
erlassen.

3. Verkauf eines Gemein-
debauplatzes - Grst. Nr . 180/
29:

Zu diesem Punkt berichte-
te der Vorsitzende, dass Frau
Liane Neissl um den Kauf des
gemeindeeigenen Bauplatzes
Grst. Nr. 180/29 angesucht
hat. Nach kurzer Vorstellung

der Bewerberin und der Situ-
ierung des Grundstückes
durch den Vorsitzenden, be-
schloss der Gemeinderat ein-
stimmig, das Grundstück Nr.
180/29 im Ausmaß von 781 m²
zum Preis von € 14,53 pro m²,
somit insgesamt € 11.347,93,
an Frau Liane Neissl, Loretto,
Hauptplatz 15, zu verkaufen,
wobei die bestehenden Aufla-
gen und Bedingungen in den
Kaufvertrag aufzunehmen und
sämtliche mit dem Verkauf ver-
bundenen Kosten vom Käufer
zu tragen sind.

4. Vergabe folgender Auf-
schließungskosten:

a) Kanalisation und W as-
serversorgung

Zu diesem Punkt berichte-
te der Vorsitzende, dass bei
den Grundstücken in der ver-
längerten Steinbruchstraße auf
einer Länge von ca. 80 Metern
verschiedene Aufschließungs-
maßnahmen durchzuführen
sind. Um entsprechende Kos-
ten einzusparen, soll die Ver-
legung der Rohre für die Was-
serversorgung samt den erfor-
derlichen Anschlüssen in Ei-
genregie durch die Gemeinde
erfolgen und die notwendigen
Materialien direkt eingekauft
werden. Nach eingehender Er-
läuterung hat der Gemeinde-
rat einstimmig beschlossen,
die Arbeiten der Herstellung
der Kanalisation und der Was-
serversorung in der Stein-
bruchstraße an die Firma UHL-
Bau GmbH., Wr. Neustadt, zu
einem Preis von € 11.490,--
inkl. MWSt. zu vergeben.
Sämtliche notwendigen Mate-
rialien für die Kanalisation und
Wasserversorgung werden
von der Firma Pipe Life, Wien-
er Neudorf, zu € 7.610,-- inkl.
MWSt. angekauft. Die Verle-
gung der Wasserleitungsroh-
re samt den erforderlichen An-
schlüssen erfolgen in Eigenre-
gie der Gemeinde Loretto.

b) Stromversorgung
Nach eingehender Erläute-

rung hat der Gemeinderat ein-
stimmig beschlossen, die BE-

WAG in Kooperation mit einer
befugten Fachfirma mit den
Arbeiten für die Stromversor-
gung von acht Bauparzellen in
der Steinbruchstraße zu einer
Pauschale von € 1.560,-- inkl.
MWSt. pro Bauparzelle zu be-
auftragen. Vom Gesamtbetrag
gelangt an die Gemeinde
Loretto ein Pauschalbetrag
von € 3.120,-- inkl. MWSt. zur
Vorschreibung, welcher an die
Grundeigentümer der Grund-
stücke Nr. 180/26 und180/29
im Wege einer privatrechtli-
chen Vorschreibung weiterver-
rechnet wird. Der übrige Kos-
tenanteil wird seitens der BE-
WAG vorfinanziert und erst
den künftigen Grundstücksei-
gentümern in Rechnung ge-
stellt. Die Verlegung der Strom-
vorzählerleitungen erfolgt in
Eigenregie der Gemeinde.

c) Straßenunterbau
 Der Vorsitzende berichtete,

dass für die Herstellung des
Unterbaues für eine 6 m brei-
te Wohnstraße von der Fa.
Schraufstädter ein Anbot ein-
geholt wurde. Nach eingehen-
der Erläuterung auf Grund des
vorliegenden Anbotes be-
schloss der Gemeinderat ein-
stimmig, die Arbeiten zur Her-
stellung des Straßenunterbau-
es in der Steinbruchstraße an
die Firma Schraufstädter
GmbH., Wimpassing, zu ei-
nem Preis von € 8.134,-- inkl.
MWSt. zu vergeben.

5. Subventionen der V er-
eine für 2008

Hierzu berichtete der Vorsit-
zende, dass im Voranschlag
entsprechende Mittel für die
Vereine in Loretto vorgesehen
sind und wies dabei auf die
Bedeutung und den Stellen-
wert jedes einzelnen Vereines
für die Gemeinde Loretto hin.
Nach eingehender Diskussion
beschloss der Gemeindrat ein-
stimmig folgende Subventio-
nen zu gewähren:
€ 1.000,-- an den UTC Loret-
to, je € 900,-- an den VdFL,
die Faschingsgilde, die Ester-
házy-Husaren und den Ver-
schönerungsverein, sowie
€ 750,-- an den Siedlungsver-
ein Waldrandsiedlung.
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Einer der Höhepunkte des
Lorettoer Faschings war am
Faschingsamstag der schon
traditionelle Ball der Freiwilli-
gen Feuerwehr Loretto im voll-
besetzten Gasthof Graf. Nach
der Polonaise, die von sechs
jungen Tanzpaaren unter der
Leitung von Anny Viktoria
Fuchs getanzt wurde, begrüß-
te Feuerwehrkommandant
OBI Hans Einramhof die zahl-
reichen Ehrengäste, darunter
Bgm. Felix Kozar und Vzbgm.
Wolfgang Schraufstädter. Bei
der Tombola um Mitternacht
gab es viele wertvolle Preise
zu gewinnen. Zu den heißen
Rhythmen der „Radegunder“
wurde bei ausgezeichneter
Stimmung bis in die frühen
Morgenstunden getanzt.

Die von Anny V iktoria Fuchs (Mitte stehend) einstudierte Polonai-
se tanzten Nicole S tip sit s, Elisabeth Niegl, Jasmin W agner, Katja
Kreiner , Lisa Moser , Michele Kment a (sitzend v .l.), Florian Seper ,
Wolfgang Senf t, Manuel Authried, Simon Reinelt, Markus
Steinlechner und S tefan Berger . Feuerwehrkommandant Hans
Einramhof (stehend l.) eröffnete den Ball.

Am 15. März 2008 fand in
der Dachstein-Tauernhalle in
Schladming das 6. österreich-
weite Gardetreffen des Bun-
des Österreichischer Fa-
schingsgilden statt. Unter den
60 mit mehr als 200 Akteuren
teilnehmenden Garden aus 39
Gilden, war auch die Prinzen-
garde der Faschingsgilde
Loretto als einzige Gilde des
Burgenlandes bei diesem
Event dabei. Dieses jährlich
stattfindende Treffen soll den
teilnehmenden Garden und
TrainerInnen zeigen, wo sie
mit ihren Tanzleistungen im
Vergleich zu anderen Gruppen
liegen.

Unsere elf Gardemädchen
wurden nicht nur von 15 El-
ternteilen  auf diesem Tripp
begleitet, sondern auch Vize-
präsident Bgm. Felix Kozar mit
Gattin ließen es sich nicht neh-
men, bei diesem ersten gro-
ßen Auftritt unserer Prinzen-
garde dabei zu sein.

Nach der Begrüßung durch
den BÖF-Vizepräsidenten Wil-
ly Obert sowie den Schladmin-
ger Bürgermeister und den
Präsidenten der Faschingsgil-
de Schladming präsentierten
die teilnehmenden Garden ab-
wechselnd ihren Garde- bzw.
Showtanz. Unsere Gardemäd-
chen durften mit ihrem Garde-
tanz gleich als erste Gruppe
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die Veranstaltung eröffnen und
begeisterten mit ihrer Darbie-
tung die rd. 1.500 in der Halle
anwesenden Zuschauer. Über
einen tosenden Applaus und
Worte des höchsten Lobes
vom obersten Gardechef,
BÖF-Vizepräsident Obert, durf-
ten sich unsere Gardemäd-
chen für ihren Gardetanz freu-
en. Auch der Showtanzauftritt
war unseren Mädchen voll ge-
lungen und auch hierfür ernte-
ten sie großen Beifall. Sichtlich
zufrieden mit den Leistungen
war auch Gardechefin Christi-
ne Besser, konnte sie doch im
Laufe der Veranstaltung sehen,
dass unsere Mädchen im ers-
ten Drittel des gesamten Fel-
des liegen. Im Vergleich eine
enorme Leistung, besteht doch
unsere Prinzengarde nicht

einmal noch ein ganzes Jahr!
Da man nicht einmal die  Offi-
ziellen von Schladming den Ort
Loretto kannten, wurde durch
die Teilnahme unserer Garde
an diesem Treffen so nebenbei
auch eine touristische Wer-
bung vollzogen.

Dem Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und
Technologie wurden von
ungarischen Behörden in
letzter Zeit vermehrt Schrei-
ben mit abgenommenen
Kennzeichentafeln und Zu-
lassungsscheinen übermit-
telt.

In diesen Mitteilungen
wurde angeführt, dass den
Fahrzeuglenkern die Zulas-
sungsbescheinigungen und
Kennzeichentafeln in Un-
garn an Ort und Stelle ab-
genommen wurden, weil die
technische Geltungsdauer
der Begutachtungsplakette
abgelaufen war, die Fahr-
zeuge aber weiterhin ver-
wendet wurden.

Die Begutachtung kann
auch in der Zeit vom Beginn
des dem vorgesehenen
Zeitpunkt vorausgehenden
Kalendermonates bis zum
Ablauf des vierten darauffol-
genden Kalendermonates
vorgenommen werden.

Das ungarische Rechts-
system kennt keine Tole-
ranzfrist und österreichi-
sche Rechtsvorschriften
kommen auf dem Gebiet
der Republik Ungarn nicht
zur Anwendung. Es wird
daher angeraten, für Fahr-
ten nach Ungarn nur Fahr-
zeuge mit gültiger Begut-
achtungsplakette zu ver-
wenden.
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